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UCAS BURKART Das Blut der Martyrer (senese, Bedeutung und Funktion mıttelalter-
hcher Schätze orm und Struktur Studien ZU soz1alen Wandel Miıttelalter un
Früher euzeılt 31) öln W eımar Wıen Boöhlau Verlag 2009 437 Abb
ISBN 478 417 Geb € 59 40

Z1el der Basler Habilitationsschriüftt 151 C D, die Bedeutungen freizulegen die c‚hristlichen
Schätzen Miıttelalter zugeschrieben wurden Im Vordergrund steht dabei die Frage,
i1nNW1eWEe mıttelalterliche Schatzbildung als kulturelle Praxıs verstehen 151 die den
Schatz ebenso dynamıischen WIC neuralgischen (Jrt der Bedeutungssublimie-
LUNg und Bedeutungstranszendierung werden 1e1 Gleichzeitig versucht die Untersu-
chung auf diese Weıse, die spezifische Hıstor1z1tat rekonstruleren, die sıch nıcht
zuletzt ı der asthetischen Wirkmüächtigkeıit der mıttelalterlichen Schatzkultur offenbart.
ach Überlegungen, die ı erster Lınıe der diskursıven Entstehung und Entwicklung
mıttelalterlicher Vorstellungen VOo Schatz gewidmet sınd, entwickelt die Untersuchung

Beispiel des päpstlichen Reliquienschatzes der Sancta Sanctorum Kom, der Schät-
des tranzösischen Königtums und des mıttelalterlichen Reichs des unster-

schatzes der Stadt Basel 1116 historisch anthropologisch grundierte Kulturtheorie M1L-
telalterlicher Schatzbildung, die ihresgleichen sucht und die WEeIL über 1hr uJjet

Peter BurschelCIHSCICH Sinne hinauswelst

ILFRIED ARTMANN (Hrsg.) Recht und Gericht Kirche und Welt 400 Mun-
Karte ISBN 478 486 Gebchen Oldenbourg Verlag 2007 249

Der vorliegende Band geht aut die Reterate zurück die auf dem V Herausgeber VC1-

anstalteten Kolloquium 2005 Hıstorischen Kolleg München gehalten wurden Das
Thema des Kolloquiums stand NS Verbindung ML1L dem V Vertfasser Hıstor1-
schen Kolleg bearbeıteten Werk über »Kırche und Kirchenrecht spätkarolingischer
eıt (um S79 bıs 930)« und sollte diese eher vernachlässigte eıt fur die Geschichte
des kirchlichen und weltlichen Rechts den Mittelpunkt stellen Der Herausgeber

SC1IHNETr Einleitung auf die VOo  a Baron1us bereıts Ende des Jahrhunderts
beklagte Quellenarmut des seaculum obseceurum hın die VOo bedeutenden Hıstorikern
des sSpaten Jahrhunderts ebentalls esonders betont wurde Bel den Quellen des
kirchlichen und weltlichen Rechts hat sıch dagegen 116 erstaunlich orofße Anzahl VOo  a
Handschriften ML1L Rechtstexten ALLS dieser eıt erhalten Neben Abschritten alter Texte
handelt sıch dabei NECUC Texte und 0S 1ECUEC Sarnrnlungen WIC die >Collectio
Anselmo dedicata« und das Sendhandbuch RKeginos VOo  a Prum Auf Synoden wurden
1ECEUC anones beschlossen Diese Aktıvıtät endete den fI' uhen 230er Jahren ML1L den
Synoden VOo  a Erturt und Dingolfing aut der Synode VOo Ingelheim 948 noch
u verspateten Nachzügler tinden Be1l den systematischen Kanonessammlungen
151 RKegıinos Sendhandbuch ALLS den Jahren 06/910 fur C111 Jahrhundert das letzte orofße
erk W auch Jahrhundert noch 1116 Reihe VOo Rechtskompilationen enNt-
standen Zehn Beıtrage folgen aut die Einleitung Klaus Herbers geht aut die päpstliche
AÄutorıi1tät und Entscheidungen der Wende V ZU Jahrhundert C111 Er zıeht
als Fazıt SC1LIHETr Untersuchung dass das Ansehen des Papsttums dieser eıt ungebro-
chen geblieben Wadl, sıch jedoch die Qualität der Schriftlichkeit gveandert hatte Das Er-
suchen päpstliche Entscheidungen und die Urkundentätigkeit leben relatıv kon-

Damıt Wl den Papsten nach Formosus nıcht mehr möglıch Bereich ıhrer
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LUCAS BURKART: Das Blut der Märtyrer. Genese, Bedeutung und Funktion mittelalter-
licher Schätze (Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittelalter und 
Früher Neuzeit, Bd. 31). Köln-Weimar-Wien: Böhlau-Verlag 2009. 432 S., 35 Abb. 
ISBN 978-3-412-20104-3. Geb. € 59,90. 
 
Ziel der Basler Habilitationsschrift ist es, die Bedeutungen freizulegen, die christlichen 
Schätzen im Mittelalter zugeschrieben wurden. Im Vordergrund steht dabei die Frage, 
inwieweit mittelalterliche Schatzbildung als kulturelle Praxis zu verstehen ist, die den 
Schatz zu einem ebenso dynamischen wie neuralgischen Ort der Bedeutungssublimie-
rung und Bedeutungstranszendierung werden ließ. Gleichzeitig versucht die Untersu-
chung auf diese Weise, die spezifische Historizität zu rekonstruieren, die sich nicht 
zuletzt in der ästhetischen Wirkmächtigkeit der mittelalterlichen Schatzkultur offenbart. 
Nach Überlegungen, die in erster Linie der diskursiven Entstehung und Entwicklung 
mittelalterlicher Vorstellungen von Schatz gewidmet sind, entwickelt die Untersuchung 
am Beispiel des päpstlichen Reliquienschatzes der Sancta Sanctorum in Rom, der Schät-
ze des französischen Königtums und des mittelalterlichen Reichs sowie des Münster-
schatzes der Stadt Basel eine historisch-anthropologisch grundierte Kulturtheorie mit-
telalterlicher Schatzbildung, die ihresgleichen sucht – und die weit über ihr Sujet im 
engeren Sinne hinausweist. Peter Burschel 
 
 
WILFRIED HARTMANN (Hrsg.): Recht und Gericht in Kirche und Welt um 900. Mün-
chen: Oldenbourg-Verlag 2007. IX, 249 S., 1 Karte. ISBN 978-3-486-58147-8. Geb. 
€ 49,80. 
 
Der vorliegende Band geht auf die Referate zurück, die auf dem vom Herausgeber ver-
anstalteten Kolloquium 2005 im Historischen Kolleg in München gehalten wurden. Das 
Thema des Kolloquiums stand in enger Verbindung mit dem vom Verfasser im Histori-
schen Kolleg bearbeiteten Werk über »Kirche und Kirchenrecht in spätkarolingischer 
Zeit (um 879 bis um 930)« und sollte diese eher vernachlässigte Zeit für die Geschichte 
des kirchlichen und weltlichen Rechts in den Mittelpunkt stellen. Der Herausgeber 
weist in seiner Einleitung auf die von Baronius bereits am Ende des 16. Jahrhunderts 
beklagte Quellenarmut des seaculum obscurum hin, die von bedeutenden Historikern 
des späten 20. Jahrhunderts ebenfalls besonders betont wurde. Bei den Quellen des 
kirchlichen und weltlichen Rechts hat sich dagegen eine erstaunlich große Anzahl von 
Handschriften mit Rechtstexten aus dieser Zeit erhalten. Neben Abschriften alter Texte 
handelt es sich dabei um neue Texte und sogar neue Sammlungen wie die »Collectio 
Anselmo dedicata« und das Sendhandbuch Reginos von Prüm. Auf Synoden wurden 
neue Kanones beschlossen. Diese Aktivität endete in den frühen 930er Jahren mit den 
Synoden von Erfurt und Dingolfing, um auf der Synode von Ingelheim 948 noch einen 
quasi verspäteten Nachzügler zu finden. Bei den systematischen Kanonessammlungen 
ist Reginos Sendhandbuch aus den Jahren 906/910 für ein Jahrhundert das letzte große 
Werk, wenn auch im 10. Jahrhundert noch eine Reihe von Rechtskompilationen ent-
standen. Zehn Beiträge folgen auf die Einleitung. Klaus Herbers geht auf die päpstliche 
Autorität und Entscheidungen an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert ein. Er zieht 
als Fazit seiner Untersuchung, dass das Ansehen des Papsttums in dieser Zeit ungebro-
chen geblieben war, sich jedoch die Qualität der Schriftlichkeit geändert hatte. Das Er-
suchen um päpstliche Entscheidungen und die Urkundentätigkeit blieben relativ kon-
stant. Damit war es den Päpsten nach Formosus nicht mehr möglich, im Bereich ihrer 
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Herrschaft eınen onsens ın Rom erreichen, W d die politische Krıse bedeutete.
Roman Deutinger zeıgt das Königsgericht dieser eıt Klaus Zechiel-Eckes stellt die
>Collectio Anselmo dedicata« mıt quellenkritischen Anmerkungen VOlL, die nach 1hrn

Erzbischof Anselm 11 VOo Maıiland (  28 entstanden sınd. Harald S1ems geht
auf die Begrifflichkeit und Rechtsanwendung VOo Reginos Sendhandbuch eın arl Ubl
stellt die rage nach eıner Doppelrnoral 1m karolingischen Kirchenrecht 1m ezug auf
Ehe und Inzest bel Regino VOo Prum Dieser hat se1ne Meınung schr subtil gzezufßert und
ın seınem Sendhandbuch als »otfenes Rechtswerk« dargelegt. Ubl verwelst auch aut die
Stellung Reginos VOo Prum ZU Papsttum. Ernst-Dıieter ehl untersucht die osttraänkiı-
schen-deutschen und westtraänkischen Synoden des Jahrhunderts, wobe]l abschlie-
Kend der Wertung gelangt, dass das synodale Geschehen der eıt 1ne »alltägliche
Bürokratie« ze1gt. Catharıne Cubıtt geht auf Bischöte und Konzilien 1m spaten angel-
sachsischen England eın, womıt S1Ee den Zeitrahmen ıhrer Betrachtung über den e1lt-
ALLIIL 50/950 hinaus ausdehnt. Sarah Hamlılton schliefßt die Betrachtung der Rıten fur
die Rekonziliation Exkommunizıierter Ludger Körntgen behandelt das Bußbuch mıt
der Bufßspraxis ın der zweıten Haäaltte des Jahrhunderts. Rob Meens schliefßit daran mıt
der Betrachtung VOo  a den Bußbüchern und dem Recht 1m und Jahrhundert Das
Verzeichnis der zıtierten Handschriften und eın Urts-, Personen- und Werksregister
runden den Band ab Das Werk z1Dt NECUC Anstöfße fur die intensıvere Betrachtung dieser
fur Historiographien dunklen Epoche der Geschichte. ININLO Ebeyl

RNOLD NGENENDT Die („egenwart VOo Heıiligen und Reliquien. unster: Aschen-
dortf Verlag 2010 260 ISBN 9786-3-402-128  —/ Geb 29,80

Das Interesse zumiındest der christlich gepragten Offentlichkeit Heıligen 15 nach W1€
VOIL groß. Eindrücklich gezeıgt hat das die Reaktion aut die Ankündigung des Vatıkans,
den 2005 verstorbenen apst Johannes Paul I1 Maı 2011 seligsprechen wollen
TIrotz oder gerade SCH der zunehmenden Säakularisierung und der Tendenz der
Volkskirchen ZUF®F Selbstmarginalisierung scheint das Thema aktuell se1ın und ble1-
ben Es z1bt offenbar eın Bedürfnis nach herausragender Vorbildlichkeit, das sıch nıcht
1LUr aut den christlichen Bereich konzentriert, sondern auch ın weltlichen Kontexten
Stars vergottert, deren Vorbildlichkeit treilich melst sehr begrenzt 1St Umso mehr 15
ertorderlich, dieses Phäinomen religions-, mentalıtäts- und kirchengeschichtlich eINZU-
ordnen. Miıt der nötıgen Kompetenz hat das der emeriıtılierte Munsteraner Kirchenhisto-
rıker Arnold Angenendt vorbildlich geLAN, VOIL allem durch se1ne 994 vorgelegte, auch
fur eın iınteressiertes La:enpublikum geschriebene Monographie »Heıilige und Reliquien.
Die Geschichte ıhres Kultes V fruhen Christentum bıs ZUrFrF (egenwart«, die INZWI1-
schen dre1 Auflagen erleht hat Angenendt hat sıch auch danach mıt der Thematık be-
fasst und S1Ee ın wıissenschaftlichen Aufsätzen welılter ausgeleuchtet. Es 15T begrüßen,
dass einıge davon 9808  an gesammelt ın eıner Hardcoverausgabe vorliegen. Der ssener
Kirchenhistoriker Hubertus Lutterbach, eın Schüler Angenendts, hat S1€ als Festgabe
dessen Geburtstag 1m Jahre 2009 herausgegeben und mıt einer Einleitung versehen.
hne auf Detauils eingehen können, selen die acht Aufsätze wenıgstens SENANNL. Relıi-
Z10NS- und theologiegeschichtliche Anmerkungen bletet der 994 erschienene Beıitrag
»(sesta de1 hominum«, der sıch mıt Wandlungen des Gottesbildes und der daraus
resultierenden Neueinschätzung der menschlichen Aktıvıtat efasst (31—63) Eindrucks-
voll 15T Angenendts Fähigkeıit Längsschnitten, die auch ın dem Autsatz » ] J)as
Wunder religionsgeschichtlich und christlich« Bewelıls stellt 5—87, zuerst
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Herrschaft einen Konsens in Rom zu erreichen, was die politische Krise bedeutete. 
Roman Deutinger zeigt das Königsgericht dieser Zeit. Klaus Zechiel-Eckes stellt die 
»Collectio Anselmo dedicata« mit quellenkritischen Anmerkungen vor, die nach ihm 
unter Erzbischof Anselm II. von Mailand (882 896) entstanden sind. Harald Siems geht 
auf die Begrifflichkeit und Rechtsanwendung von Reginos Sendhandbuch ein. Karl Ubl 
stellt die Frage nach einer Doppelmoral im karolingischen Kirchenrecht im Bezug auf 
Ehe und Inzest bei Regino von Prüm. Dieser hat seine Meinung sehr subtil geäußert und 
in seinem Sendhandbuch als »offenes Rechtswerk« dargelegt. Ubl verweist auch auf die 
Stellung Reginos von Prüm zum Papsttum. Ernst-Dieter Hehl untersucht die ostfränki-
schen-deutschen und westfränkischen Synoden des 10. Jahrhunderts, wobei er abschlie-
ßend zu der Wertung gelangt, dass das synodale Geschehen der Zeit eine »alltägliche 
Bürokratie« zeigt. Catharine Cubitt geht auf Bischöfe und Konzilien im späten angel-
sächsischen England ein, womit sie den Zeitrahmen ihrer Betrachtung über den Zeit-
raum 850/950 hinaus ausdehnt. Sarah Hamilton schließt die Betrachtung der Riten für 
die Rekonziliation Exkommunizierter an. Ludger Körntgen behandelt das Bußbuch mit 
der Bußpraxis in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts. Rob Meens schließt daran mit 
der Betrachtung von den Bußbüchern und dem Recht im 9. und 10. Jahrhundert an. Das 
Verzeichnis der zitierten Handschriften und ein Orts-, Personen- und Werksregister 
runden den Band ab. Das Werk gibt neue Anstöße für die intensivere Betrachtung dieser 
für Historiographien dunklen Epoche der Geschichte.  Immo Eberl 
 
 
ARNOLD ANGENENDT: Die Gegenwart von Heiligen und Reliquien. Münster: Aschen-
dorff Verlag 2010. 260 S. ISBN 978-3-402-12836-7. Geb. € 29,80. 
 
Das Interesse zumindest der christlich geprägten Öffentlichkeit an Heiligen ist nach wie 
vor groß. Eindrücklich gezeigt hat das die Reaktion auf die Ankündigung des Vatikans, 
den 2005 verstorbenen Papst Johannes Paul II. am 1. Mai 2011 seligsprechen zu wollen. 
Trotz oder gerade wegen der zunehmenden Säkularisierung und der Tendenz der 
Volkskirchen zur Selbstmarginalisierung scheint das Thema aktuell zu sein und zu blei-
ben. Es gibt offenbar ein Bedürfnis nach herausragender Vorbildlichkeit, das sich nicht 
nur auf den christlichen Bereich konzentriert, sondern auch in weltlichen Kontexten 
Stars vergöttert, deren Vorbildlichkeit freilich meist sehr begrenzt ist. Umso mehr ist es 
erforderlich, dieses Phänomen religions-, mentalitäts- und kirchengeschichtlich einzu-
ordnen. Mit der nötigen Kompetenz hat das der emeritierte Münsteraner Kirchenhisto-
riker Arnold Angenendt vorbildlich getan, vor allem durch seine 1994 vorgelegte, auch 
für ein interessiertes Laienpublikum geschriebene Monographie »Heilige und Reliquien. 
Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart«, die inzwi-
schen drei Auflagen erlebt hat. Angenendt hat sich auch danach mit der Thematik be-
fasst und sie in wissenschaftlichen Aufsätzen weiter ausgeleuchtet. Es ist zu begrüßen, 
dass einige davon nun gesammelt in einer Hardcoverausgabe vorliegen. Der Essener 
Kirchenhistoriker Hubertus Lutterbach, ein Schüler Angenendts, hat sie als Festgabe zu 
dessen 75. Geburtstag im Jahre 2009 herausgegeben und mit einer Einleitung versehen. 
Ohne auf Details eingehen zu können, seien die acht Aufsätze wenigstens genannt. Reli-
gions- und theologiegeschichtliche Anmerkungen bietet der 1994 erschienene Beitrag 
»Gesta dei – gesta hominum«, der sich mit Wandlungen des Gottesbildes und der daraus 
resultierenden Neueinschätzung der menschlichen Aktivität befasst (31 63). Eindrucks-
voll ist Angenendts Fähigkeit zu Längsschnitten, die er auch in dem Aufsatz »Das 
Wunder – religionsgeschichtlich und christlich« unter Beweis stellt (65 87, zuerst 2002). 


